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AMTSBLATT        
des Zweckverbandes  
Digitale Kommunen Brandenburg  
             

mit den Mitgliedern: 
Amt Biesenthal-Barnim, Amt Brieskow-Finkenherd, Amt Brück, Amt Dahme/Mark, Amt Bad 
Wilsnack/Weisen, Amt Elsterland, Amt Friesack, Amt Gransee und Gemeinden, Amt Kleine 
Elster (Niederlausitz), Amt Lebus, Amt Lindow (Mark), Amt Neustadt (Dosse), Amt Neuzelle, 
Amt Niemegk, Amt Peitz/ Picnjo, Amt Rhinow, Amt Schlaubetal, Amt Wusterwitz, Gemeinde 
Eichwalde,  Gemeinde Fehrbellin, Gemeinde Glienicke/Nordbahn, Gemeinde Heideblick, 
Gemeinde Heidesee, Gemeinde Märkische Heide,  Gemeinde Michendorf, Gemeinde 
Mühlenbecker Land, Gemeinde Nuthetal, Gemeinde Oberkrämer, Gemeinde Panketal, 
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, Gemeinde Schipkau, Gemeinde Schöneiche bei Berlin, 
Gemeinde Schönwalde-Glien, Gemeinde Schorfheide, Gemeinde Schwielowsee, Gemeinde 
Tauche, Gemeinde Uckerland, Gemeinde Woltersdorf, Gemeinde Wusterhausen/Dosse, 
Gemeinde Wustermark, Gemeinde Zeuthen, Landeshauptstadt Potsdam, Stadt Altlandsberg, 
Stadt Angermünde, Stadt Bad Belzig, Stadt Bad Freienwalde (Oder), Stadt Beelitz, Stadt 
Bernau bei Berlin, Stadt Cottbus/Chóśebuz, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Eisenhüttenstadt, 
Stadt Falkensee, Stadt Friedland, Stadt Fürstenberg/Havel, Stadt Großräschen, Stadt Guben, 
Stadt Hohen Neuendorf, Stadt Königs Wusterhausen, Stadt Kremmen, Stadt Kyritz, Stadt 
Lauchhammer, Stadt Luckenwalde, Stadt Ludwigsfelde, Stadt Oranienburg, Stadt Premnitz, 
Stadt Pritzwalk, Stadt Senftenberg/Zły Komorow, Stadt Sonnewalde, Stadt Spremberg, Stadt 
Straußberg, Stadt Velten, Stadt Vetschau, Stadt Werder (Havel), Stadt Werneuchen, Stadt 
Wittenberge, Stadt Wittstock/Dosse, Städte- und Gemeindebund Brandenburg e.V., 
Zweckverband Bauhof TKS. 

Jahrgang 6 Cottbus, den  01/2025 
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- AMTLICHER TEIL - 

 

In der Sitzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg,  

stattgefunden am 05. November 2024 - um 13:00 Uhr, - Kongressaal im Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt III, Schmiedestraße 2 – Aufgang B, 15745 Wildau 

wurden nachfolgend aufgeführte Beschlüsse getroffen: 

 

 
I. öffentlicher Teil 

 
 

Beschluss-Nr.: BV/005/2024 
Beschluss einer 9. Änderungssatzung der Verbandssatzung zur Aufnahme 

neuer Mitglieder 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die 9. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg in der Fassung des 
Änderungsbeschlusses durch den Antrag der Stadt Hohen Neuendorf.  
 
(beschlossen: Abstimmungsergebnis 284 Ja-, 11 Nein-Stimmen, 27 Enthaltungen) 

 

 
Beschluss-Nr.: BV/004/2024 

Wahl des/der ersten und zweiten allgemeinen Stellvertreter/in des 
Verbandsvorstehers aus dem Kreis der Bediensteten des Zweckverbandes 

 
Die Verbandsversammlung wählt gemäß § 24 Absatz 1 GKGBbg Herrn Thomas Quander als 
den ersten allgemeinen Stellvertreter des Verbandsvorstehers. 
Die Verbandsversammlung wählt gemäß § 24 Absatz 1 GKGBbg Herrn Karsten Koßmagk als 
den zweiten allgemeinen Stellvertreter des Verbandsvorstehers. 
 

(einstimmig beschlossen) 
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Beschluss-Nr.: BV/011/2024 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2023 und Ergebnisverwendung 

Die Verbandsversammlung stellt den geprüften Jahresabschluss 2023 des Zweckverbandes 
Digitale Kommunen Brandenburg mit einer Bilanzsumme in Höhe von 9.950.527,44 EUR und 
einem Jahresüberschuss in Höhe von 441.239,50 EUR fest. Der zum 31. Dezember 2023 
ausgewiesene Jahresüberschuss wird der Gewinnrücklage zugeführt. 
 
Zugleich wird der Verbandsleitung eine zweckentsprechende Verwendung aller Finanzmittel 
bescheinigt. 
 
(einstimmig bei 3 Enthaltungen beschlossen) 

Der Jahresabschluss und der Prüfungsvermerk liegen ab dem 27.01.2025, an sieben 
aufeinander folgenden Werktagen (Montag bis Freitag), zur Einsichtnahme im Verwaltungssitz 
des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg in 03044 Cottbus, Gewerbeweg 3, in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 16:30 Uhr (freitags bis 13:00 Uhr) öffentlich aus. 

 
Beschluss-Nr.: BV/012/2024 

Entlastung des Verbandsvorstehers für das Geschäftsjahr 2023 

Die Verbandsversammlung erteilt dem hauptamtlichen Verbandsvorsteher, Herrn Oliver 
Bölke, für das Wirtschaftsjahr 2023 die Entlastung.  
 
(einstimmig bei 3 Enthaltungen beschlossen) 

 

 
Beschluss-Nr.: BV/014/2024 

Beitragsordnung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg  

Die Verbandsversammlung beschließt die Beitragsordnung des Zweckverbandes Digitale 
Kommunen Brandenburg (Beitragsordnung ZV DIKOM) in Form des 2. Änderungsantrages 
durch den Antrag der Stadt Nauen. 
 
(beschlossen: Abstimmungsergebnis 223 Ja-, 13 Nein-Stimmen, 17 Enthaltungen 
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Beschluss-Nr.: BV/009/2024 
Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg 

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Digitale 
Kommunen Brandenburg für das Wirtschaftsjahr 2025.  
 

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV 
für das Wirtschaftsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die 
Verbandsversammlung durch Beschluss vom 04. November 2024 den Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt: 
 

1. Es betragen 
1.1 im Erfolgsplan 

die Erträge       25.759.270 € 

die Aufwendungen      23.424.680 € 

der Jahresgewinn           334.590 € 

der Jahresverlust                          0 € 

1.2 im Finanzplan 
Mittelzufluss/Mittelabfluss 
aus laufender Geschäftstätigkeit         452.460 € 

Mittelzufluss/Mittelabfluss 
aus der Investitionstätigkeit        -  257.920 € 

Mittelzufluss/Mittelabfluss  

aus der Finanzierungstätigkeit                        0 € 

 

2. Es werden festgesetzt 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf          0 € 

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       0 € 

2.3 die Verbandsumlage            0 € 

 

Als erheblich im Sinne von § 14 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) wird bei 
Verschlechterung des Jahresergebnisses eine Wertgrenze von 330.000,- EUR und bei 
Erhöhung der Zuführungen der Verbandsmitglieder eine Wertgrenze von ca. 2.475,9 TEUR 
(entspricht ca. 10% der Umsatzerlöse) festgelegt. 
 

(einstimmig bei 8 Enthaltungen beschlossen) 
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Der Wirtschaftsplan 2025 liegt nach § 14 Abs. 3 EigV i.V.m. § 67 Absatz 5 Satz 3 und 4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ab dem 27.01.2025, an sieben aufeinander 
folgenden Werktagen (Montag bis Freitag), zur Einsichtnahme im Verwaltungssitz des 
Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg in 03044 Cottbus, Gewerbeweg 3, in der 
Zeit von 8.00 Uhr bis 16:30 Uhr (freitags bis 13:00 Uhr) öffentlich aus. 

 

Beschluss-Nr.: BV/006/2024 
Beschluss über die Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens 
zur Anmietung einer geeigneten Immobilie als zukünftigen zentralen Dienstsitz 

des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg in der Stadt Cottbus 

Die Verbandsversammlung beschließt die Vorbereitung und Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur Anmietung einer geeigneten Immobilie als zuküntigen zentralen 
Dienstsitz des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg in der Stadt Cottbus. 
 
Der Verbandsvorsteher wird beauftragt das Vergabeverfahren in Form eines wettbewerblichen 
Dialoges vorzubereiten und durchzuführen sowie der Verbandsversammlung einen Vorschlag 
für einen Zuschlag nach Maßgabe vergaberechtlicher, haushaltsrechtlicher und 
wettbewerbsrechtlicher Vorschriften vorzulegen. 
 
(einstimmig beschlossen) 
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- NICHTAMTLICHER TEIL - 

IMPRESSUM 
 
Herausgeber: Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg 

Verbandsvorsteher Oliver Bölke    
Gewerbeweg 3 
03044 Cottbus 

Redaktion: Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg 
Gewerbeweg 3 
03044 Cottbus 
 
Telefon: Nr.: 0355/494 971 0 
E-Mail: info@dikom-bb.de 

Druck: Eigendruck 

Bezugsmöglichkeiten Das Amtsblatt ist das offizielle Mitteilungsblatt des 
Zweckverbandes 

 -bedingungen: Digitale Kommunen Brandenburg und erscheint in 
unregelmäßigen Abständen. Den Mitgliedern wird je ein 
Exemplar per E-Mail zur Verfügung gestellt. 

Das Amtsblatt kann als Einzelexemplar in der Redaktion zum 
kostenlosen Einzelversand oder im Download von www.dikom-
bb.de abgefordert werden. 

Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. Alle Angaben 
ohne Gewähr. 

 

 

 

 

 
 


